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Antrag
des Landes Hessen

Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

Punkt 63 b der 795. Sitzung des Bundesrates am 19. Dezember 2003

Der Bundesrat möge folgende Entschließung fassen:

Entschließung

zur Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für
Erwerbsfähige

Mit dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (SGB II)
führt der Bundesgesetzgeber die bisherige Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe für
Erwerbsfähige in einem neuen Leistungssystem, der Grundsicherung für Arbeit-
suchende, zusammen.

Eine erfolgreiche Umsetzung des neuen Leistungssystems wird nur gelingen,
wenn die Kapazitäten und Kompetenzen sowohl der Agenturen für Arbeit als auch
der kreisfreien Städte und Kreise im Wege der Zusammenarbeit in die
Durchführung der Aufgaben eingebunden werden. Das Gesetz sieht hierfür die
Bildung von Arbeitsgemeinschaften in den Job-Centern vor. Darüber hinaus räumt
es den kreisfreien Städten und Kreisen die Option ein, ab dem 1. Januar 2005
anstelle der Agenturen für Arbeit auch deren Aufgaben – und damit alle Aufgaben
im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende – wahrzunehmen. Hierzu soll
eine faire und gleichberechtigte Lösung entwickelt werden, die sicherstellt, dass
die optierenden Kommunen nicht gegenüber den Agenturen für Arbeit
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benachteiligt werden.

Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Der Bundesrat und in einer gleich lautenden
Entschließung der Bundestag fordern die Bundesregierung auf, einen
entsprechenden Entwurf bis Ende Februar 2004 vorzulegen und dabei Folgendes
zu berücksichtigen:

(1) Von der Option soll von den kreisfreien Städten und Kreisen (kommunalen
Trägern) gegenüber dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit bis
spätestens zum 31. August 2004 Gebrauch gemacht werden. Falls das
Bundesgesetz nicht bis Ende April in Kraft getreten ist, sind die Fristen
entsprechend anzupassen. Die Erklärung zur Option muss die
Verpflichtung des kommunalen Trägers enthalten, anstelle der Agentur für
Arbeit alle Aufgaben nach dem SGB II bis mindestens 31. Dezember 2009
wahrzunehmen. Zukünftig, erstmals in 2006, können die kommunalen
Träger alle drei Jahre jeweils zum 31. März mit Wirkung ab dem 1. Januar
des Folgejahres und mit Bindung für fünf Jahre von der Option Gebrauch
machen.

(2) Die Bundesagentur stellt den kommunalen Trägern für die anstelle der
Agentur für Arbeit wahrgenommenen Aufgaben alle notwendigen Daten
und Unterlagen zur Verfügung, soweit sie verfügbar sind. Die kommunalen
Träger übermitteln der Bundesagentur die notwendigen Daten, damit die
gesetzlichen Regelungen zu Statistik, Eingliederungsbilanz und
Wirkungsforschung (§§ 53 ff SGB II) bundeseinheitlich erfüllt werden
können.

(3) Die Agenturen für Arbeit sind zu einer engen Zusammenarbeit mit den
kommunalen Trägern, die von der Option Gebrauch machen, verpflichtet.
Der kommunale Träger kann mit der Agentur für Arbeit Vereinbarungen zur
Zusammenarbeit abschließen. Die Agentur für Arbeit kann für den
kommunalen Träger Leistungen erbringen. Kosten sind zu erstatten.

(4) Die Länder können in eigener Finanzverantwortung ergänzende
arbeitsmarktpolitische Initiativen ergreifen.
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(5) Zur Erreichung der Ziele nach dem SGB II schließt das Bundesministerium
für Wirtschaft und Arbeit mit der Bundesagentur für Arbeit
Zielvereinbarungen ab. Die Bestimmungen zu den Zielvereinbarungen sind
derart anzupassen, dass sie zwischen den kommunalen Trägern, die von
der Option Gebrauch machen, deren zuständigen obersten
Landesbehörden und der Bundesagentur (Regionaldirektionen)
abgeschlossen werden. Die kommunalen Träger sind gegenüber dem
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit soweit sie Aufgaben anstelle
der Agentur für Arbeit wahrnehmen, auskunfts- und berichtspflichtig. Im
Übrigen findet die Aufsicht über die kommunalen Träger durch die Länder
statt; die jeweils zuständige oberste Landesbehörde ist gegenüber dem
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit auskunfts- und
berichtspflichtig.

(6) Der Bund zahlt den kommunalen Trägern für die anstelle der Agentur für
Arbeit wahrgenommenen Aufgaben für die Bedarfsgemeinschaften
entsprechende Fallpauschalen für die Eingliederungsleistungen und die
Verwaltungskosten. Er erstattet die Kosten für das Arbeitslosengeld II bzw.
das Sozialgeld. Die Auszahlung der Mittel an die Kommunen erfolgt durch
die Bundesagentur für Arbeit.

(7) Das Bundesgesetz wird Anreizsysteme für effiziente Leistungserbringung
vorsehen.

(8) Für den Fall, dass ein kommunaler Träger die Aufgaben zurückgeben will,
sind Anzeigefristen und Rückabwicklungsmodalitäten gesetzlich zu regeln.

(9) Die Wahrnehmung von Aufgaben durch kommunale Träger auf der
Grundlage der Zulassung nach der Option ist durch das Bundesministerium
für Wirtschaft und Arbeit zu evaluieren. Das Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit legt unter Einbeziehung der zuständigen obersten
Landesbehörden bis Ende 2008 einen Bericht über die Auswirkungen und
Erfahrungen mit den beiden Organisationsmodellen, die das SGB II
vorsieht, vor.


